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NIEDERSCHRIFT ÜBER DIE ÖFFENTLICHE 
04. SITZUNG DES STADTRATES 

 

 
Sitzungsdatum: Donnerstag, 28.05.2020 
Beginn: 19:00 Uhr 
Ende 21:42 Uhr 
Ort: im Bürgersaal des Haus des Gastes 

 

 

ANWESENHEITSLISTE 

Erster Bürgermeister 

Gallus, Florian    

Mitglieder des Stadtrates 

Balz, Bettina    
Brunnenmeier, Pia    
Eckerlein, Michele    
Gegg, Markus    
Hönig, Friedrich    
Kiermeyer, Roland    
Knoll, Alexander    
Neulinger, Erich    
Obernöder, Friedrich    
Otters, Walter    
Pappler, Anette    
Satzinger, Karl    
Schleußinger, Simon    
Seuberth, Christa    
Weddige, Astrid    
Wurm, Sophie    

Schriftführerin 

Link, Jana    

Verwaltung 

Eberle, Herr    

Presse 

Prusakow, Peter    
Zöllich, Miriam    
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Abwesende und entschuldigte Personen: 
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TAGESORDNUNG 
 
Öffentliche Sitzung 
 

1 Bauanträge  

   

1.1 BA 11/2020 - Errichtung Terrassenüberdachung, Osterdorf 
Roßmeisl Nicole 

2020/1.2.A/004 

   

2 Bauleitplanung  

   

2.1 Aufstellungsbeschluss für ein Bebauungsplanänderungsverfahren für den 
Bebauungsplan Stöß II 

2020/1.1/062 

   

3 Vergaben  

   

3.1 Baumaßnahme Deisingerstraße: Vergabe Kauf von Pflanzkübeln und Pollern 2020/1.1/054 

   

3.2 Bauvorhaben Umbau ehem. Schulhaus Bieswang: Vergabe des Auftrags für 
die ausgeschriebenen Abbrucharbeiten 

2020/1.1/055 

   

3.3 Bauvorhaben Umbau ehem. Schulhaus Bieswang: Vergabe des Auftrags für 
die ausgeschriebenen Oberbodenarbeiten 

2020/1.1/056 

   

3.4 Bauvorhaben Umbau ehem. Schulhaus Bieswang: Vergabe des Auftrags für 
die ausgeschriebenen Metallbauarbeiten-Türen 

2020/1.1/057 

   

3.5 Bauvorhaben Umbau ehem. Schulhaus Bieswang: Vergabe des Auftrags für 
die ausgeschriebenen Schreinerarbeiten-Innentüren 

2020/1.1/058 

   

3.6 Bauvorhaben Umbau ehem. Schulhaus Bieswang: Vergabe des Auftrags für 
die ausgeschriebenen Sanitärarbeiten 

2020/1.1/064 

   

3.7 Bauvorhaben Umbau ehem. Schulhaus Bieswang: Vergabe des Auftrags für 
die ausgeschriebenen Schreinerarbeiten Holz-AluFenster und Fenstertüren 

2020/1.1/059 

   

3.8 Bauvorhaben Umbau ehem. Schulhaus Bieswang: Vergabe des Auftrags für 
die ausgeschriebenen Heizungs-/ Lüftungsarbeiten 

2020/1.1/066 

   

3.9 Bauvorhaben Umbau ehem. Schulhaus Bieswang: Vergabe des Auftrags für 
die ausgeschriebenen Elektroarbeiten 

2020/1.1/065 

   

3.10 Klärschlammbeseitigung Vergabe der Entsorgungsarbeiten für die KA Pap-
penheim 2020 

2020/1.2.B/006 

   

3.11 Klärschlammbeseitigung Vergabe der Entsorgungsarbeiten für die Ortsteil-
kläranlagen 2020 

2020/1.2.B/011 

   

3.12 Baumaßnahme SW Insel - Nachtrag Firma Mersch Elektroarbeiten 2020/1.1/060 

   

3.13 Brandschutz: Einbau von 2 zusätzlichen Unterflurhydranten in Bieswang 2020/1.2 C/008 

   

3.14 Kanalunterhalt: Entscheidung über Aufhebung oder Auftragsvergabe für 
Teilbereiche Graf-Carl-Straße/Herrenschmiedgasse/Stadtvogteigasse 

2020/1.2.B/007 

   

3.15 Abwasserbeseitigung: Anschluss Kläranlagen Geislohe/Göhren/Neudorf 
nach Pappenheim - Vergabe BA II 

2020/1.2.B/005 

   

3.16 Straßenunterhalt 2020: Vergabe Auftrag 2020/1.2.B/008 

   

3.17 Breitbandausbau Bieswang 2020/1.2.A/010 

   

4 Feuerwehrwesen: Bestätigung Kommandant und Stellvertreter FFW Zim-
mern und FFW Osterdorf nach erfolgter Wahl 

2020/1.2 C/006 

   

5 Dorferneuerung Bieswang  
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5.1 Antrag von Hr. StR Hönig vom 10.03.2020 auf Berichterstattung zum Sach-
stand der DE Bieswang 

2020/1.2.A/005 

   

5.2 DE Bieswang - Aufstellung eines Planes über die gemeinschaftlichen und 
öffentlichen Anlagen - Entwurfsplanung Hauptstraße - Anhörung der Stadt 
Pappenheim 

2020/1.2.A/006 

   

6 Kanalsanierung Bieswang: Grundsatzentscheidung über weiteres Vorgehen 
in Bezug auf derzeit in Schotterbauweise verfüllte Trassen der Leitungsgrä-
ben bis zum Baubeginn der DE Arbeiten 

2020/1.2.B/009 

   

7 Bauhof  

   

7.1 Ersatzbeschaffung für den städtischen Geländewagen „Galopper“ des Her-
stellers Hyundai Precision 

2020/2.1/002 

   

  "Unser soziales Bayern - wir helfen zusammen" Vorschläge  

   

  Bahnunterführung Pappenheim - aktueller Sachstand  

   

  vhs-Konzept  

   

  Absage des Volksfestes 2020  

   

  Freibaderöffnung am 08.06.2020  

   

  20. Geburtstag StR Schleußinger  
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 Florian Gallus eröffnet um 19:00 Uhr die öffentliche 04. Sitzung des Stadtrates, begrüßt alle 
Anwesenden und stellt die ordnungsgemäße Ladung und Beschlussfähigkeit des Stadtrates fest. 
 
Es sind 20 Zuschauer anwesend.  
 
 
 
 
 

ÖFFENTLICHE SITZUNG 
 
 

 

 
1 Bauanträge  

 
  
 
 

1.1 
BA 11/2020 - Errichtung Terrassenüberdachung, Osterdorf 
Roßmeisl Nicole 

 

 
Sachverhalt 
Durch die Bauherrin wird die Errichtung einer 5 x 7 m großen Terrassenüberdachung an das 
Wohnhaus beantragt. Der Bauort befindet sich im Geltungsbereich des rechtverbindlichen Be-
bauungsplanes „Bügeläcker“, Osterdorf. 
 
 
Rechtliche Würdigung 
Das Bauvorhaben ist aufgrund seiner Größe genehmigungspflichtig. Nachdem die Vorgaben des 
Bebauungsplanes nicht eingehalten werden, wurde ein Antrag auf Befreiung von den Festset-
zungen gestellt.  
 
Im Bebauungsplan wurden folgende Festsetzungen getroffen, die durch das Vorhaben nicht 
eingehalten werden.  
 

- Ziffer 5.2: Für Haupt- und Nebengebäude sind gleich geneigte Dächer mit Dachneigung 
von 35-48 Grad vorgeschrieben 
Das Vorhaben soll als Pultdachkonstruktion mit einer Dachneigung von 5 Grad an die 
Südfassade angebaut werden. Die Errichtung eines Satteldaches wie beim Hauptgebäu-
de mit 45 Grad Dachneigung würde die Belichtung der oberen Fenster stark beeinträch-
tigen. 
 

- Ziffer 5.2: Dacheindeckungen sind mit roten Dachpfannen, Bieberschwanzziegeln bzw. 
legschieferartigen Dacheindeckungen vorgesehen 
Es soll eine Glasdachkonstruktion errichtet werden.  

 
Um das Vorhaben wie geplant errichten zu können, wurden entsprechende Befreiungen von 
den obigen Festsetzungen des Bebauungsplanes „Bügeläcker“ beantragt.  
Gem. § 31 Abs. 2 BauGB kann von den Festsetzungen eines Bebauungsplans befreit werden, 
wenn die Grundzüge der Planung nicht berührt werden, die Abweichung städtebaulich vertret-
bar ist oder die Einhaltung der Festsetzung zu einer offenbar nicht beabsichtigten Härte führen 
würde und die Abweichung auch unter Würdigung der nachbarlichen Interessen mit den öffent-
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lichen Belangen vereinbar ist.  
Die Erteilung der Befreiungen erscheint vertretbar, insbesondere da keine negativen Auswir-
kungen auf die Nachbarschaft zu erwarten sind und die entsprechenden Unterschriften erteilt 
wurden. Es handelt sich hierbei nicht um Grundzüge der Planung, die dem Vorhaben entgegen-
stünden.  
Gemäß Geschäftsordnung entscheidet über die Zustimmung zu Befreiungen von den Festset-
zungen des Bebauungsplanes der Stadtrat.  
 
Finanzierung 
-/- 
 
Beschluss: 
Der Stadtrat der Stadt Pappenheim beschließt zum BA 11/2020 zur „Errichtung einer Terrassen-
überdachung“, Osterdorf 125, das gemeindliche Einvernehmen zu erteilen und den beantragten 
Befreiungen von der Festsetzung des Bebauungsplanes „Bügeläcker“, Osterdorf bzgl. Dachform 
(Pultdach statt Satteldach), Dachneigung (5 Grad statt 45 Grad) und Dacheindeckung (Glas 
statt Ziegel) zuzustimmen. 
 
 
Einstimmig beschlossen Ja 17  Nein 0   
 
 
2 Bauleitplanung  

 
  
 
 

2.1 
Aufstellungsbeschluss für ein Bebauungsplanänderungsverfah-
ren für den Bebauungsplan Stöß II 

 

 
Bgm. Gallus erklärt, dass mit dem Bauwerber ein Termin im Landratsamt stattfand. Der B-Plan 
sieht an der Stelle ein Reihenhaus vor, der Bauwerber möchte jedoch ein Einfamilienhaus er-
richten. Über Befreiungen ist dies nicht lösbar, da hier die Grundzüge der Planung beeinträch-
tigt sind. Es wird auch noch bezüglich der Spielplatzfläche mit dem Bauwerber gesprochen.  
Planer Knab hat es nicht geschafft, die Planung bis heute vorzulegen, weshalb diese in der 
nächsten Sitzung behandelt wird. Dies ist mit dem Bauwerber entsprechend abgesprochen.  
 
 
Zurückgestellt  
 
 
3 Vergaben  

 
  
 
 

3.1 
Baumaßnahme Deisingerstraße: Vergabe Kauf von Pflanzkübeln 
und Pollern 

 

 
Sachverhalt 
Der Stadtrat hatte in einer der letzten Sitzungen auf Grund der miserablen Parkmoral in der 
Deisingerstraße beschlossen, ca. 10 Pflanzkübel zu erwerben, um so ein Parken in Nichtparkbe-
reichen künftig zu erschweren/ verhindern. 
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Das Ing.-Büro VNI führt aktuell gemeinsam mit der Verwaltung eine Angebotseinholung für die 
entsprechenden, vom Stadtrat beschlossenen, Pflanzgefäße, sowie - präventiv auch die An-
schaffung für 6 Stück Poller, durch. 
 
Die Frist zur Einreichung der Angebote läuft bis zum 27.05.2020. 
 
Nach Eingang aller Angebote, sowie Auswertung derselben, wird die Vorlage entsprechend er-
gänzt werden. 
 
 

 
 
Aktualisierung 27.05.2020: 
 
3 Firmen gaben Angebote ab, eine Firma ohne Pollern 
 
 

Firma 10 St. Blumentröge 6 St. Poller Gesamtpreis brutto 

 Netto Netto  

Wegerer, Pleinfeld 9.660,- € 1230,- € 12.959,10 € 

XXXXXXX, Pappenh. 12.595,- € 930,- € 16.094,75 € 

XXXXXXX, Hamburg 11.070, -€ -/- -/- 

 
 
Rechtliche Würdigung 
 
 
 
Finanzierung 
Die Mittel sind im Haushalt 2020 bereit zu stellen. 
 
Wortmeldungen:  
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StRin Seuberth sieht die Poller kritisch und fragt, ob diese beschlossen wurden. Sie setzt hier 
auf die Eigenverantwortung der Parkenden, Poller wirken abweisend.  
Herr Eberle bestätigt, dass die Poller damals beschlossen wurden, weil der Erwerb nur in der 
Gesamtmaßnahme gefördert wird. Diese können vorerst eingelagert und bei Bedarf aufgestellt 
werden.  
 
Beschluss: 
Der Stadtrat der Stadt Pappenheim beschließt den Auftrag zum Erwerb von 10 kubischen, grau-
en Pflanzkübeln mit einer Größe von ca. 1 x 1 m, sowie 6 Stück Pollern an die Firma Wegerer, 
Pleinfeld als wirtschaftlichste Bieterin zum Gesamtpreis von 12.959,10 € brutto zu vergeben. 
Die Verwaltung wird beauftragt, den Auftrag sofort zu erteilen. 
 
 
 
Einstimmig beschlossen Ja 17  Nein 0   
 
 

3.2 
Bauvorhaben Umbau ehem. Schulhaus Bieswang: Vergabe des 
Auftrags für die ausgeschriebenen Abbrucharbeiten 

 

 
Sachverhalt 
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Rechtliche Würdigung 
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Finanzierung 
 

 
Beschluss: 
Der Stadtrat der Stadt Pappenheim beschließt den Auftrag für das Gewerk „Abbrucharbeiten“ 
für das Bauvorhaben „Umbau des ehem. Schulgebäudes Bieswang zur Seniorenwohngemein-
schaft mit Tagesbetreuung“ nach erfolgter beschränkter Ausschreibung gem. VOB sowie erfolg-
ter Ex-ante an die Firma F. Hüttinger GmbH Co KG, Geislohe als wirtschaftlichste Bieterin zum 
Angebotspreis von brutto 148.514,08 € zu vergeben. 
Verwaltung und Bürgermeister werden beauftragt, den entsprechenden Auftrag schriftlich zu 
vergeben. 
 
 
 
Einstimmig beschlossen Ja 17  Nein 0   
 
 

3.3 
Bauvorhaben Umbau ehem. Schulhaus Bieswang: Vergabe des 
Auftrags für die ausgeschriebenen Oberbodenarbeiten 

 

 
Sachverhalt 
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Rechtliche Würdigung 
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Finanzierung 
 
 
 
 

 
Beschluss: 
Der Stadtrat der Stadt Pappenheim beschließt den Auftrag für das Gewerk „Oberbodenarbeiten“ 
für das Bauvorhaben „Umbau des ehem. Schulgebäudes Bieswang zur Seniorenwohngemein-
schaft mit Tagesbetreuung“ nach erfolgter Angebotseinholung gem. VOB sowie erfolgter Ex-
ante an die Firma RaumDesign Näpflein, Treuchtlingen als wirtschaftlichste Bieterin zum Ange-
botspreis von brutto 29.295,95 € zu vergeben. 
Verwaltung und Bürgermeister werden beauftragt, den entsprechenden Auftrag schriftlich zu 
vergeben. 
  
 
Einstimmig beschlossen Ja 17  Nein 0   
 
 

3.4 
Bauvorhaben Umbau ehem. Schulhaus Bieswang: Vergabe des 
Auftrags für die ausgeschriebenen Metallbauarbeiten-Türen 

 

 
Sachverhalt 
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Rechtliche Würdigung 
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Finanzierung 
 
 
 
 

 
Beschluss: 
Der Stadtrat der Stadt Pappenheim beschließt den Auftrag für das Gewerk „Metallbauarbeiten 
Türen“ für das Bauvorhaben „Umbau des ehem. Schulgebäudes Bieswang zur Seniorenwohn-
gemeinschaft mit Tagesbetreuung“ nach erfolgter Angebotseinholung gem. VOB sowie erfolgter 
Ex-ante an die Firma Maurer Metallbau GmbH , Weißenburg als wirtschaftlichste Bieterin zum 
Angebotspreis von brutto 77.367,54 € zu vergeben. 
Verwaltung und Bürgermeister werden beauftragt, den entsprechenden Auftrag schriftlich zu 
vergeben. 
 
 
 
Einstimmig beschlossen Ja 17  Nein 0   
 
 

3.5 
Bauvorhaben Umbau ehem. Schulhaus Bieswang: Vergabe des 
Auftrags für die ausgeschriebenen Schreinerarbeiten-
Innentüren 

 

 
Sachverhalt 
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Rechtliche Würdigung 
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Finanzierung 
 
 
 
 
Beschluss: 
Der Stadtrat der Stadt Pappenheim beschließt den Auftrag für das Gewerk „Schreinerarbeiten 
Innentüren“ für das Bauvorhaben „Umbau des ehem. Schulgebäudes Bieswang zur Senioren-
wohngemeinschaft mit Tagesbetreuung“ nach erfolgter Angebotseinholung gem. VOB sowie 
erfolgter Ex-ante an die Firma Möbel Rachinger, Solnhofen als wirtschaftlichste Bieterin zum 
Angebotspreis von brutto 38.542,91 € zu vergeben. 
Verwaltung und Bürgermeister werden beauftragt, den entsprechenden Auftrag schriftlich zu 
vergeben. 
 
 
Einstimmig beschlossen Ja 17  Nein 0   
 
 

3.6 
Bauvorhaben Umbau ehem. Schulhaus Bieswang: Vergabe des 
Auftrags für die ausgeschriebenen Sanitärarbeiten 

 

 
Sachverhalt 
 
Die Verwaltung führte gemeinsam mit dem Planungsbüro Forster + Müller, HIP für das Gewerk 
Sanitärarbeiten eine beschränkte Ausschreibung durch. 
 
Bei der Submission am 19.05.2020 wurden von den 17 angeschriebenen Firmen von vier Firmen 
Angebote abgegeben. 
 
Die Angebote befinden sich derzeit bei der Überprüfung durch das Planungsbüro, sobald der 

Verwaltung die Auswertung vorliegt, wird die Vorlage entsprechend ergänzt werden. 

 
Aktualisierung 27.05.2020: 
 
Das PB Forster und Müller gab mit Schreiben vom 27.05.2020 folgende Stellungnahme ab: 
 
Von: Ralph Müller <ralph.mueller@forster-u-mueller.de>  
Gesendet: Mittwoch, 27. Mai 2020 06:23 
An: Stefan Eberle <Stefan.Eberle@pappenheim.de> 
Cc: Radegast Jochen ,Architekt <info@architekt-radegast.de>; Helga Müller 
<helga.mueller@forster-u-mueller.de> 
Betreff: Umbau ehemaliges Schulhaus in Bieswang / Angebotsauswertung Technische Ausrüs-
tung 
 
Sehr geehrter Herr Eberle, 
 
in der Anlage erhalten Sie vorab zur Information sie Prüfung der Angebote. 
 
Leider hat sich die Marktsituation bei den technischen Gewerken seit unser Kostenberechnung 
vor einem Jahr für Auftraggeber negativ entwickelt. Die Preise haben sich gesteigert und die 
derzeitige Situation trägt noch dazu bei. Das haben wir bei einem derzeit parallel ausgeschrie-
benen Objekt ebenfalls erfahren müssen. 
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Zudem wirkt sich der kurze Zeitabstand zwischen Vergabe und Montagebeginn negativ aus.  
 
Der Wettbewerb bei dem Fachbereich Sanitär ist zufriedenstellend. 
 
Bei Heizung zeigt es sich aber, dass sich die Preise aus o.g. Gründen enorm erhöht haben. 
 
Leider ist das Ausschreibungsergebnis bei Elektro noch unerfreulicher. Noch dazu liegt nur ein 
Angebot vor, obwohl wir 15 Bieter eingeladen hatten, die auf telefonische Rückfrage auch Inte-
resse bekundeten. Die Einheitspreise, besonders bei der Verkabelung spiegeln nicht mal die 
derzeitige Marktsituation wider. 
 
Wir bitten zur Klärung der weiteren Vorgehensweise und einen Termin bei Ihnen im Haus. Dazu 
werden wir Ihnen auch Kostenvergleiche als Grundlage der anstehenden Entscheidungen vor-
legen. 
 
Als weiterhin unerfreulichen Zustand ist noch von uns zu berichten, dass die Fa. Herzog bei uns 
telefonisch die Angebote zurückziehen wollte. Wir haben Herrn Herzog mitgeteilt, dass dies nur 
in schriftlicher Form gegenüber dem Bauherrn anzumelden wäre. 
 
Für Rückfragen stehen wir gerne noch zur Verfügung und verbleiben 
 
mit freundlichen Grüßen 
 
Ralph  Müller 
 

forster  +   müller 
planungsgesellschaft   mbh 

_________________________________________________________________________________________________________
______________________________ 

boschring 19 b  91161 hilpoltstein  fon 09174/976095-0 info@forster-u-mueller.de  www.forster-u-mueller.de 

 geschäftsführer: helga + ralph müller 

 

 

http://www.forster-u-mueller.de/
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Rechtliche Würdigung 
 
 
 
Finanzierung 
 
 
 
 

 
Beschluss: 
Der Stadtrat der Stadt Pappenheim beschließt den Auftrag für das Gewerk Sanitärarbeiten für 
das Bauvorhaben Sanierung des ehem. Schulhauses Bieswang an die wirtschaftlichste Bieterin, 
die Firma Heizung Herzog GmbH, Wettelsheim zum Angebotspreis von 97.884,62 € brutto zu 
vergeben. 
 

 
 
 
Einstimmig beschlossen Ja 17  Nein 0   
 
 

3.7 
Bauvorhaben Umbau ehem. Schulhaus Bieswang: Vergabe des 
Auftrags für die ausgeschriebenen Schreinerarbeiten Holz-
AluFenster und Fenstertüren 

 

 
Sachverhalt 
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Rechtliche Würdigung 
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Finanzierung 
 
 
 
 

 
Beschluss: 
Der Stadtrat der Stadt Pappenheim beschließt den Auftrag für das Gewerk „Schreinerarbeiten 
Holz- Alufenster und Fenstertüren“ für das Bauvorhaben „Umbau des ehem. Schulgebäudes 
Bieswang zur Seniorenwohngemeinschaft mit Tagesbetreuung“ nach erfolgter Angebotseinho-
lung gem. VOB sowie erfolgter Ex-ante an die Firma Fenster Rachinger, Bieswang als wirt-
schaftlichste Bieterin zum Angebotspreis von brutto 104.656,54 € zu vergeben. 
Verwaltung und Bürgermeister werden beauftragt, den entsprechenden Auftrag schriftlich zu 
vergeben. 
 
 
Einstimmig beschlossen Ja 17  Nein 0   
 
 

3.8 
Bauvorhaben Umbau ehem. Schulhaus Bieswang: Vergabe des 
Auftrags für die ausgeschriebenen Heizungs-/ Lüftungsarbeiten 

 

 
Sachverhalt 
Die Verwaltung führte gemeinsam mit dem Planungsbüro Forster + Müller, HIP für das Gewerk 
Heizungsarbeiten eine beschränkte Ausschreibung durch. 
 
Bei der Submission am 19.05.2020 wurden 4 Angebote abgegeben. 
 
Die Angebote befinden sich derzeit bei der Überprüfung durch das Planungsbüro, sobald der 

Verwaltung die Auswertung vorliegt, wird die Vorlage entsprechend ergänzt werden. 

 
Aktualisierung 27.05.2020: 
 

Das PB Forster und Müller gab mit Schreiben vom 27.05.2020 folgende Stellungnahme ab: 

 
Von: Ralph Müller <ralph.mueller@forster-u-mueller.de>  
Gesendet: Mittwoch, 27. Mai 2020 06:23 
An: Stefan Eberle <Stefan.Eberle@pappenheim.de> 
Cc: Radegast Jochen ,Architekt <info@architekt-radegast.de>; Helga Müller 
<helga.mueller@forster-u-mueller.de> 
Betreff: Umbau ehemaliges Schulhaus in Bieswang / Angebotsauswertung Technische Ausrüs-
tung 
 
Sehr geehrter Herr Eberle, 
 
in der Anlage erhalten Sie vorab zur Information sie Prüfung der Angebote. 
 
Leider hat sich die Marktsituation bei den technischen Gewerken seit unser Kostenberechnung 
vor einem Jahr für Auftrag- 
geber negativ entwickelt. Die Preise haben sich gesteigert und die derzeitige Situation trägt 
noch dazu bei. Das haben wir 
bei einem derzeit parallel ausgeschriebenen Objekt ebenfalls erfahren müssen. 
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Zudem wirkt sich der kurze Zeitabstand zwischen Vergabe und Montagebeginn negativ aus.  
 
Der Wettbewerb bei dem Fachbereich Sanitär ist zufriedenstellend. 
 
Bei Heizung zeigt es sich aber, dass sich die Preise aus o.g. Gründen enorm erhöht haben. 
 
Leider ist das Ausschreibungsergebnis bei Elektro noch unerfreulicher. Noch dazu liegt nur ein 
Angebot vor, obwohl wir 15 Bieter eingeladen hatten, die auf telefonische Rückfrage auch Inte-
resse bekundeten. Die Einheitspreise, besonders bei der Verkabelung spiegeln nicht mal die 
derzeitige Marktsituation wider. 
 
Wir bitten zur Klärung der weiteren Vorgehensweise und einen Termin bei Ihnen im Haus. Dazu 
werden wir Ihnen auch Kostenvergleiche als Grundlage der anstehenden Entscheidungen vor-
legen. 
 
Als weiterhin unerfreulichen Zustand ist noch von uns zu berichten, dass die Fa. Herzog bei uns 
telefonisch die Angebote zurückziehen wollte. Wir haben Herrn Herzog mitgeteilt, dass dies nur 
in schriftlicher Form gegenüber dem Bauherrn anzumelden wäre. 
 
Für Rückfragen stehen wir gerne noch zur Verfügung und verbleiben 
 
mit freundlichen Grüßen 
 
Ralph  Müller 
 

forster  +   müller 
planungsgesellschaft   mbh 

_________________________________________________________________________________________________________
______________________________ 
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Rechtliche Würdigung 
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Finanzierung 
 
 
Wortmeldungen: 
StRin Wurm fragt, warum in manchen Vorlagen die anderen Bieter zu sehen sind und in ande-
ren Vorlagen nicht.  
StR Satzinger ergänzt, dass die Stadträte früher immer gewusst haben, wer angeboten hat.  
Bgm. Gallus erklärt, dass die Vergaben früher im nichtöffentlichen Teil beschlossen wurden. 
Dies wurde jedoch geändert, weil dies gegen den Öffentlichkeitsgrundsatz spricht.  
StRin Pappler bemerkt, dass Vergaben nicht der Geheimhaltung unterliegen und deshalb im 
öffentlichen Teil zu beschließen sind. Wer Interesse hat, welche Firmen angeboten haben, kann 
dies vorab bei der Verwaltung erfragen.  
Bgm. Gallus schlägt vor, dies bei den Fraktionsvorsitzendenbesprechungen bekannt zu geben.  
StR Otters bemerkt, dass die Bekanntgabe nichts am Ergebnis ändert, da die Stadt verpflichtet 
ist, an den wirtschaftlichsten Bieter zu vergeben.  
StR Satzinger findet es interessant zu wissen, ob auch Pappenheimer Firmen bei Ausschreibun-
gen abgeben.  
Herr Eberle fasst zusammen, dass die anderen Bieter im nichtöffentlichen Teil bekanntgegeben 
werden können. Im öffentlichen Teil ist dies nicht erlaubt. Wie bereits richtig gesagt wurde, hat 
die Stadt hier aber keinen Einfluss auf die Vergabe. Sofern Firmen im Rahmen der beschränkten 
Ausschreibung angeschrieben werden, werden hier immer alle Pappenheimer Firmen berück-
sichtigt.  
 
 
Beschluss: 
Der Stadtrat der Stadt Pappenheim beschließt den Auftrag für das Gewerk Heizungs-/ Lüftungs-
arbeiten für das Bauvorhaben Sanierung des ehem. Schulhauses Bieswang an die wirtschaft-
lichste Bieterin, die Firma Heizung Herzog GmbH, Wettelsheim zum Angebotspreis von 
111.277,28 € brutto zu vergeben. 
Vor Auftragsvergabe sind von der Firma die noch fehlenden Formblätter 221, 222, 223, 233 und 
124 ausgefüllt nachzureichen. 
Sollten die Formblätter nicht innerhalb einer angemessenen Frist ausgefüllt nachgereicht wer-
den, ist das Angebot von der Wertung auszuschließen, der Auftrag wäre dann an die Bieterin 
mit dem wirtschaftlichsten Angebot in Höhe von 112.373,42 € zu vergeben. 
 

 
 
Einstimmig beschlossen Ja 17  Nein 0   
 
 

3.9 
Bauvorhaben Umbau ehem. Schulhaus Bieswang: Vergabe des 
Auftrags für die ausgeschriebenen Elektroarbeiten 

 

 
Sachverhalt 
 
Die Verwaltung führte gemeinsam mit dem Planungsbüro Forster + Müller, HIP für das Gewerk 
Elektroarbeiten eine beschränkte Ausschreibung durch. 
 
Bei der Submission am 19.05.2020 wurden 1 Angebot abgegeben. 
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Das Angebot befinden sich derzeit bei der Überprüfung durch das Planungsbüro, sobald der 
Verwaltung die Auswertung vorliegt, wird die Vorlage entsprechend ergänzt werden. 

 

Aktualisierung 27.05.2020: 
 
Das PB Forster und Müller gab mit Schreiben vom 27.05.2020 folgende Stellungnahme ab: 
 
Von: Ralph Müller <ralph.mueller@forster-u-mueller.de>  
Gesendet: Mittwoch, 27. Mai 2020 06:23 
An: Stefan Eberle <Stefan.Eberle@pappenheim.de> 
Cc: Radegast Jochen ,Architekt <info@architekt-radegast.de>; Helga Müller 
<helga.mueller@forster-u-mueller.de> 
Betreff: Umbau ehemaliges Schulhaus in Bieswang / Angebotsauswertung Technische Ausrüs-
tung 
 
Sehr geehrter Herr Eberle, 
 
in der Anlage erhalten Sie vorab zur Information sie Prüfung der Angebote. 
 
Leider hat sich die Marktsituation bei den technischen Gewerken seit unserer Kostenberech-
nung vor einem Jahr für Auftrag- 
geber negativ entwickelt. Die Preise haben sich gesteigert und die derzeitige Situation trägt 
noch dazu bei. Das haben wir 
bei einem derzeit parallel ausgeschriebenen Objekt ebenfalls erfahren müssen. 
 
Zudem wirkt sich der kurze Zeitabstand zwischen Vergabe und Montagebeginn negativ aus.  
 
Der Wettbewerb bei dem Fachbereich Sanitär ist zufriedenstellend. 
 
Bei Heizung zeigt es sich aber, dass sich die Preise aus o.g. Gründen enorm erhöht haben. 
 
Leider ist das Ausschreibungsergebnis bei Elektro noch unerfreulicher. Noch dazu liegt nur ein 
Angebot vor, obwohl wir 
15 Bieter eingeladen hatten, die auf telefonische Rückfrage auch Interesse bekundeten. Die 
Einheitspreise, besonders 
bei der Verkabelung spiegeln nicht mal die derzeitige Marktsituation wider. 
 
Wir bitten zur Klärung der weiteren Vorgehensweise und einen Termin bei Ihnen im Haus. Dazu 
werden wir Ihnen auch 
Kostenvergleiche als Grundlage der anstehenden Entscheidungen vorlegen. 
 
Als weiterhin unerfreulichen Zustand ist noch von uns zu berichten, dass die Fa. Herzog bei uns 
telefonisch die Angebote 
zurückziehen wollte. Wir haben Herrn Herzog mitgeteilt, dass dies nur in schriftlicher Form ge-
genüber dem Bauherrn anzumelden wäre. 
 
Für Rückfragen stehen wir gerne noch zur Verfügung und verbleiben 
 
mit freundlichen Grüßen 
 
Ralph  Müller 
 

forster  +   müller 
planungsgesellschaft   mbh 

_________________________________________________________________________________________________________
______________________________ 
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Rechtliche Würdigung 
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Die Angebotssumme liegt mit rund 128 % deutlich über der berechneten Summe. 
Um eine Ausschreibung wegen fehlender Finanzierbarkeit aufheben zu können, müssen die Kos-
ten aber nach herrschender Meinung höher liegen, man geht hier von einer Kostenüberschrei-
tung von rund 100 % aus, ab der eine solche Begründung möglich ist. 
Daneben würde eine Aufhebung dazu führen, dass der gesamte Baufortschritt zum Erliegen 
käme, auch bei einer neuen Ausschreibung ist nicht damit zu rechnen, dass in der aktuellen 
Situation mehr Firmen Angebote abgeben werden. 
 
 
Finanzierung 
Für die Gesamtmaßnahme wird grundsätzliche eine Zuwendung in Höhe von 85 % der förder-
fähigen Kosten gewährt. Der Zuwendungshöchstbetrag wurde auf 1,46 Mio € festgelegt. Jegli-
che Kostensteigerung gegenüber der ursprünglichen Kostenberechnung wirkt sich auf den zu 
leistenden Eigenanteil der Stadt Pappenheim aus.  
 
 
Wortmeldungen:  
StRin Weddige fragt, in welchem Haushalt die Kosten zu berücksichtigen sind.  
Bgm. Gallus erklärt, dass die Kosten 2020 eingestellt sind.  
 
Beschluss: 
Der Stadtrat der Stadt Pappenheim beschließt den Auftrag für das Gewerk Elektroarbeiten für 
das Bauvorhaben Sanierung des ehem. Schulhauses Bieswang an die wirtschaftlichste Bieterin, 
die Firma Elektro Wenzl GmbH, Bieswang zum Angebotspreis von 179.594,05 € brutto zu ver-
geben. 
 

 
 
 
Einstimmig beschlossen Ja 17  Nein 0   
 
 

3.10 
Klärschlammbeseitigung Vergabe der Entsorgungsarbeiten für 
die KA Pappenheim 2020 

 

 
Sachverhalt 
In der Kläranlage Pappenheim ist turnusgemäß der Klärschlamm zu entsorgen.  
 
Bgm. Sinn hat im Wege der dringlichen Anordnung am 22.04.2020 den Auftrag an die Firma 
erteilt, die als einzige (von insgesamt acht angeschriebenen Firmen, viele Firmen haben abge-
sagt) ein Angebot für das Pressen und die fachgerechte Entsorgung abgegeben hat. Alle Jahre, 
ca. im Frühsommer, sind die beiden Schlammstapelbehälter in Pappenheim voll und müssen 
geleert werden. Die voraussichtlichen Kosten belaufen sich für eine zu erwartende Menge von 
1.800 bis 1.900 m3 Klärschlamm auf ca. 53.000 Euro brutto. Im insgesamt „aufgeheizten 
Markt“ sind diese Kosten inzwischen als „normal“ anzusehen. Auch Nachbarkommunen (z. B. 
Treuchtlingen mit ihrer deutlich größeren Anlage) zahlen Preise in dieser Größenordnung. Bis 
zum Sitzungstag dürfte die Aktion in Pappenheim komplett abgeschlossen sein.  
 
 
Rechtliche Würdigung 
Die Stadt Pappenheim ist als Kläranlagenbetreiber verantwortlich, dass der Klärschlamm regel-
mäßig und fachgerecht entsorgt wird, um die Anlage vernünftig betreiben zu können.  
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Finanzierung 
 
 
 
 
Beschluss: 
Der Stadtrat der Stadt Pappenheim nimmt die Auftragserteilungen des Ersten Bürgermeisters 
für die Klärschlammentsorgung der Kläranlage Pappenheim zur Kenntnis. Demnach fallen Kos-
ten in Höhe von ca. 53.000 Euro brutto (zzgl. der vorgeschriebenen Klärschlammuntersuchun-
gen) an. Im Haushalt 2020 ist ein entsprechend hoher Ansatz vorzusehen.  
 
 
Einstimmig beschlossen Ja 17  Nein 0   
 
 

3.11 
Klärschlammbeseitigung Vergabe der Entsorgungsarbeiten für 
die Ortsteilkläranlagen 2020 

 

 
Sachverhalt 
Im Bereich der Ortsteilkläranlagen wird der Klärschlamm, der nach dem Reinigungsprozess in 
den Anlagen verbleibt, in einem zwei- bis dreijährigen Intervall durch eine Fachfirma entsorgt. 
 
Bgm. Sinn hatte im Wege der dringlichen Anordnung am 17.04.2020 bereits den Auftrag an die 
Firma erteilt, die das wirtschaftlichste Angebot abgegeben hatte. 
 
Die Auftragsvergabe beruhte auf Basis eines Angebots der Entsorgungsfirma sowie einer vom 
KA Personal geschätzten Klärschlammmenge von ca. 1.100 m³. 
 
Im Zuge der Entsorgung wurde festgestellt, dass die tatsächlich zu entsorgende Klärschlamm-
menge rund doppelt so hoch ist, wie ursprünglich geschätzt, siehe Kasten. 
 
 

Ort Menge in m3 

Bieswang 1.377 

Zimmern 56 

Göhren 600 

Neudorf  100 

Osterdorf 100 

GESAMT ca. 2.233 m3 

Kosten rd. 84.000 € brutto 

 
 
 
Rechtliche Würdigung 
Die Stadt Pappenheim ist als Betreiberin der Kläranlagen für die regelmäßige und ordnungsge-
mäße Entsorgung des Klärschlamms zuständig.  
Die Kosten werden über die Abwassergebühren auf die Gebührenzahler umgelegt.  
 
Die letzte „Klärschlammräumung“ der OT Kläranlagen fand im Jahr 2018 statt, die Kosten belie-
fen sich damals auf rund 60.000,- €. 
 
Durch die Massenmehrung entstanden nun deutlich höhere Kosten als urspr. beauftragt worden 
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waren (Nachtrag). 
 
Da auch der urspr. Auftrag im Wege der dringl. Anordnung durch den Ersten Bürgermeister 
Sinn gem. Art. 37 Abs. 3 GO erteilt worden war, ist der Stadtrat über die Auftragsvergabe oh-
nehin zu informieren, bzw. ist dieser nach Wegfall der Gründe der Dringlichkeit wieder selbst für 
die Beschlussfassung zuständig.  
 
 

 
 
 
Finanzierung 
 
 
Wortmeldungen:  
Bgm. Gallus erläutert, dass er am 16.05. auf der Kreisvertreterversammlung des Gemeindetags 
war und hier festgestellt wurde, dass die Klärschlammentsorgung ein Problem vieler Kommune 
ist. Es wurde daher vom Gemeindetag ein Ingenieurbüro beauftragt, das eine Datenerfassung 
vornimmt, um hier eine gemeinsame Lösung zu finden. Das Ziel der Stadt muss es sein, den 
Klärschlamm selbst pressen zu können. Der Klärschlamm wird dann getrocknet. Aktuell gibt es 
nur in Straubing eine Monoverbrennungsanlage, in der das Phosphat des Klärschlamms zurück-
gewonnen werden kann. Eventuell ist eine weitere Anlage in Nürnberg geplant. Hier könnte die 
Stadt Pappenheim den getrockneten Klärschlamm dann wiederverwerten lassen.  
StRin Seuberth findet es wichtig, dass die Kosten auf die Abwassergebühren umgelegt werden.  
StR Gallus ergänzt, dass eine Ausbringung auf landwirtschaftliche Flächen nicht mehr möglich 
ist.  
StRin Weddige findet es wichtig, das Phosphat zu nutzen.  
StR Gallus bemerkt, dass die Stadt hier allerdings noch am Anfang steht und dies nur ein Vo-
rausblick sein soll.  
 

 
Beschluss: 
Der Stadtrat der Stadt Pappenheim nimmt die Auftragsvergabe von Bürgermeister Sinn vom 
17.04.2020 hinsichtlich der Entsorgung des Klärschlamms in verschiedenen Ortsteil-Kläranlagen 
(rd. 40.000 Euro brutto) zur Kenntnis.  
Aufgrund der zwischenzeitlich festgestellten Massenmehrung (Vergabesumme nun rd. 84.000 
Euro brutto für die Ortsteile) beschließt der Stadtrat die entsprechende Auftragserweiterung.  
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Im Haushalt 2020 sind insgesamt rd. 90.000 Euro (inkl. der Klärschlammuntersuchungen) für 
diese Arbeiten aufzunehmen.   
 
 
Einstimmig beschlossen Ja 17  Nein 0   
 
 

3.12 
Baumaßnahme SW Insel - Nachtrag Firma Mersch Elektroarbei-
ten 

 

 
Bgm. Gallus erklärt, dass dieser TOP vertagt werden sollte, da noch immer nicht klar ist, woher 
die 11.000 € Nachtragskosten kommen. Es kam heute eine Stellungnahme, die jedoch schwer 
nachzuvollziehen ist. Das Thema muss deshalb nochmals vorab geklärt werden.  
StR Kiermeyer fragt, wer an der Besprechung vor Ort teilgenommen hat.  
Herr Eberle erläutert, dass Herr Petrenz und eventuell auch er selbst teilgenommen hat. Der 
Auftrag erging allerdings von den Stadtwerken.  
StR Kiermeyer bemerkt, dass der Stadtrat nur das Verlegen von Leerrohren beschlossen hat. 
Nun werden Kabel verlegt. Wenn der Stadtrat nun wieder soweit ist, Sachen umzusetzen, die 
nicht beschlossen sind, kann gleich wieder aufgehört werden.  
StR Gallus erklärt, dass deshalb bei der Firma nachgefragt wurde. Die Kostenmehrung liegt 
auch vermutlich nicht in dieser Höhe vor, da z.B. noch die Infosäule mit eingerechnet war, die 
gar nicht gebaut wird. Es wird hier darauf geachtet, wer die Kosten verursacht hat und sie des-
halb auch bezahlen muss. Um das zu klären, muss der TOP jedoch zunächst zurückgestellt wer-
den.  
StR Otters hat sich die Situation vor Ort angeschaut. Dem Stadtrat muss erklärt werden, warum 
nun Kabel und nicht nur Leerrohre verlegt wurden. Der damals gefasste Beschluss muss dem-
nach eventuell zurückgenommen werden. Die genauen Gründe sollten in der Beschlussvorlage 
aufgenommen werden, um beim nächsten mal nochmals darüber diskutieren zu können.  
StR Gallus bemerkt, dass bis zur nächsten Sitzung eine klare Aufschlüsselung der Kosten in die 
Beschlussvorlage aufgenommen wird. Außerdem sind die Befugnisse zu Auftragserteilungen zu 
klären.  
 
 
Zurückgestellt  
 
 

3.13 
Brandschutz: Einbau von 2 zusätzlichen Unterflurhydranten in 
Bieswang 

 

 
Sachverhalt 
Bei einem Ortstermin im Jahr 2019 (FFW Bieswang und VNI) wurde festgelegt, dass im Bereich 
der Hauptstraße in Bieswang mehr Hydranten installiert werden sollen, als die Richtlinie (siehe 
Anlage) vorschreibt. Der damals amtierende Bürgermeister Sinn nahm an diesem Termin nicht 
teil. Der Plan wurde durch das Architekturbüro Vulpius erstellt. 
 
Daraufhin ließ Herr Sinn die Anzahl der Hydranten im Plan, ohne vorherige Absprache mit dem 
Feuerwehrreferenten Gallus und den Feuerwehrkommandanten an die gesetzlichen Richtlinien 
anpassen, dies wurde gemäß Stadtratsbeschluss vom 19.09.2020 (TOP Ö3) beschlossen.  
 
Bei einem Ortstermin am 07.05.2020 (Anwesend: Erster Bürgermeister Gallus, GL Eberle, Archi-
tekt Vulpius, Feuerwehrkommandant Reitlinger und Gruppenführer Elz) wurde die Thematik von 
zwei weiteren Unterflurhydranten (UFH) in der Hauptstraße erneut erörtert und ein Preis von 
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ca. 600,- € für das Material (300,- € pro Hydranten) genannt, diese Kosten sind nach Prüfung 
der Stadtverwaltung nicht realistisch. 
Nach Rücksprache mit dem Wasserwart des Zweckverbands links d. Altmühl würden außerdem 
Baggerarbeiten von einem Tag hinzukommen (ca. 700,- € Brutto). 
Für die Arbeiten an den Hydranten und den Einbau werden weitere 6357,93 € von der Firma 
Kruck & Gangl berechnet (siehe Anlage). 
Die Kosten für Arbeiten des Wasserwartes Link betragen 135,- € (voraussichtliche Arbeitszeit 3 
Stunden á 45,- €) 
Somit würden sich die Gesamtkosten auf ca. 7192,93 € belaufen. 
 
Generell ist mitzuteilen, dass der Abstand der bereits installierten Unterflurhydranten im Bereich 
der Hauptstraße den Richtlinien und Empfehlungen knapp entspricht. 
Da derzeit die Hauptstraße im Zuge der Kanalsanierung (abgeschlossen) und der darauffolgen-
den Dorferneuerung nicht asphaltiert ist, bietet sich ein Einbau der zwei UFH an, denn somit 
entstehen keine weiteren Kosten für das Öffnen und die Wiederherstellung der Asphaltdecke. 
 
Rechtliche Würdigung: 
Die Abstände von Hydranten müssen im Übrigen der Bebauung und Netzstruktur entsprechen. 
Für die Bereitstellung von Löschwasser ist CVGW W 405 (A) zu beachten. Die Abstände von 
Hydranten in Ortsnetzen, die auch der Löschwasserversorgung (Grundsatz) dienen, sind im Be-
darfsfall abzustimmen. 
 
Finanzierung 
 
 
Wortmeldungen:  
Bgm. Gallus erklärt, dass festgelegt ist, wie weit die Hydranten zur Löschwasserversorgung ma-
ximal auseinander liegen dürfen. Dieser 40m-Radius wurde bei den Planungen eingehalten, 
allerdings wünschen sich die FFW-Kommandanten noch zwei zusätzliche Hydranten. Bei der 
Bewertung der Abstände müssen auch die örtlichen Gegebenheiten berücksichtigt werden. Der 
Leerstand in Bieswang ist nicht mehr so ausgeprägt vorhanden, auch die Schlauchlängen stell-
ten Probleme bei der jetzigen Planung dar. Deshalb sollten lieber die beiden zusätzlichen Hyd-
ranten gesetzt werden, auch wenn die aktuelle Planung (Karte im Anhang) die Mindestmaße 
der Richtlinie erfüllt.  
StR Eckerlein findet die Unterflurhydranten an den geplanten Stellen gut, auch weil dann eine 
Ringleitung geschlossen werden kann. Er hat hier nichts dagegen.  
 

 
Beschluss: 
Der Stadtrat der Stadt Pappenheim beschließt, trotz der knappen Einhaltung der rechtlichen 
Richtlinien zum Abstand von Unterflurhydranten, zwei weitere Hydranten im Bereich der Haupt-
straße zu installieren, um eine bessere Wasserversorgung für den Feuerwehrdienst zu gewähr-
leisten. 
Der Auftrag wird an den Wasserzweckverband links d. Altmühl erteilt. 
Die Kosten in Höhe von 7.192,93 € trägt die Stadt Pappenheim. 
 

 
 
 
Einstimmig beschlossen Ja 17  Nein 0   
 
 
3.14 Kanalunterhalt: Entscheidung über Aufhebung oder Auftrags-  
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vergabe für Teilbereiche Graf-Carl-
Straße/Herrenschmiedgasse/Stadtvogteigasse 

 
Sachverhalt 
Im Hinblick auf die Fortsetzung der Innenstadtsanierung (Altstadt) und aufgrund der anstehen-
den Deckenerneuerung der Kreisstraße durch den Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen (die 
Maßnahme ist im Kreishaushalt eingeplant, eine Ausschreibung hat schon stattgefunden) hat 
der Stadtrat sich schon mehrfach mit der Thematik befasst, zuletzt in den Sitzungen vom 
07.11.2019, 16.01.2020 und 20.02.2020. In der letztgenannten Sitzung wurden der Erste Bür-
germeister und die Verwaltung ermächtigt, einen entsprechenden Auftrag nach erfolgter Aus-
schreibung zu vergeben, soweit die voraussichtlichen und vom Ing.-Büro VNI ermittelten Bau-
kosten nicht mehr als 30 % überschritten werden.  
Am 23.04.2020 fand die Submission statt. Im Vorfeld wurden 16 Firmen zur Abgabe eines An-
gebotes gebeten. Davon sagte ca. die Hälfte vor dem Submissionstermin ab. Beim Eröffnungs-
termin lag nur ein einziges Angebot vor.  
Das Ing.-Büro VNI hatte im Vorfeld den Ausschreibungsumfang nach Rücksprache mit der Ver-
waltung um die Sanierung des Kanals in der Stadtvogteigasse (samt dortiger Hausanschlüsse) 
erweitert, da bereits bei der Kamerabefahrung 2009 sanierungsbedürftige Schäden festgestellt 
wurden.  
Bis dato wurden für die 

- Sanierung von 14 Hausanschlüssen in der Graf-Carl-Straße 
- Sanierung von 11 Hausanschlüssen in der Herrenschmiedgasse 
- Sanierung von 2 Haltungen Mischwasser(haupt)kanal Herrenschmiedgasse 

Gesamtkosten (inkl. Ing.-Honorar) in Höhe von 178.500 Euro brutto ermittelt.  
Durch die Ergänzung des Ausschreibungsumfangs Stadtvogteigasse (Hauptkanal und 11 Haus-
/Einlaufanschlüsse) ermittelte das Ing.-Büro (inkl. Ing.-Honorar) zuletzt (mit Datum 06.04.2020) 
317.730 Euro brutto.  
 
Das Ausschreibungsergebnis stellt sich wie folgt dar: 

- Angebotssumme:      580.946,40 € brutto (reine Baukosten) 
- Geschätzte Kosten:   282.030,00 € brutto (reine Baukosten) 
- Überschreitung somit: 106 % 

Das Ing.-Büro hat im Rahmen der Wertung des Angebotes festgestellt, dass das Angebot un-
wirtschaftlich ist. Es schlägt vor, die Ausschreibung aufzuheben und mit dem Bieter frei zu ver-
handeln.  
 
Rechtliche Würdigung 
Die Stadt Pappenheim ist für den Unterhalt des Kanalnetzes zuständig.  
Die zu erwartenden Gesamtkosten wurden vom Ing.-Büro mit den aktuellen und marktüblichen 
Preisen in Form einer Kostenberechnung (Stand 06.04.2020) ermittelt. Das Angebot ist mit ei-
ner knapp 106%igen Kostenüberschreitung eindeutig ein überhöhtes Angebot, welches den 
Ausschluss des Bieters zur Folge hat. Somit liegt im Ergebnis kein annehmbares Angebot vor.  
 
 
Finanzierung 
Die Finanzverwaltung empfiehlt ebenfalls die Ausschreibung, aufgrund des derartig unwirt-
schaftlichen Angebots, aufzuheben. Es empfiehlt sich die Notwendigkeit der Erneuerung der 
Hausanschlüsse sowie des Kanals, mit Hinblick auf die finanzielle Unsicherheit durch die 
Corona-Pandemie, nochmals zu prüfen. 
 
Wortmeldungen:  
Bgm. Gallus erklärt, dass sich vielleicht eine Lösung anbahnt, dies aber im nichtöffentlichen Teil 
besprochen werden muss. Das Ziel ist es, den Straßenabschnitt dieses Jahr vom Landkreis as-
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phaltieren zu lassen. Aufgrund der Corona-Krise ist es gut möglich, dass der Landkreis im 
nächsten Jahr die Straße nicht mehr ins Programm aufnimmt.  
 
Beschluss: 
Der Stadtrat der Stadt Pappenheim nimmt das Ausschreibungsergebnis vom 23.04.2020 zur 
Kenntnis.  
Der Stadtrat schließt sich der vom Ing.-Büro VNI vorgelegten „Wertung der Angebote“ vom 
24.04.2020 (die Bestandteil des Beschlusses und Anlage zur Niederschrift ist) vollinhaltlich an.  
Die Ausschreibung wird wegen Unwirtschaftlichkeit aufgehoben.  
Mit dem Bieter ist frei zu verhandeln.  
Das Ergebnis ist dem Stadtrat vorzulegen.  
 
 
 
 
Einstimmig beschlossen Ja 17  Nein 0   
 
 

3.15 
Abwasserbeseitigung: Anschluss Kläranlagen Geislo-
he/Göhren/Neudorf nach Pappenheim - Vergabe BA II 

 

 
Sachverhalt 
Um eine Verlängerung der Betriebserlaubnis der Kläranlage (KA) Pappenheim zu erhalten ist die 
bauliche Umsetzung folgende Maßnahmen erforderlich: 
 

Bauab- 
schnitt 

Bezeichnung Kostenschätzung  
ursprünglich inkl. 
Honorar brutto 

zu erwartende Kosten 
brutto inkl. Honorar 

Stand 
 

I Leitungsverlegung  
 
 

2.300.000 € 

1.400.000 € abgeschlossen 

II Umbau Kläranlagen 2.000.000 € ausgeschrieben, steht 
jetzt vor der Vergabe 

III Maschinen- und Pump-
technik 

226.000 € noch nicht ausgeschrie-
ben 

IV Anschluss Ende Beck-
straße bis Höhe Grund-
schule 

noch offen Kosten noch nicht be-
kannt 

Sonstiges Wasser- u. Stroman-
schluss Geislohe 

 45.000 € noch nicht ausgeschrie-
ben 

SUMMEN  2.300.000 € 3.671.000 €  

 
Das Ing.-Büro VNI hat von der Stadt Pappenheim am 04.02.2020 den Auftrag erhalten, den „BA 
II“ der Gesamtmaßnahme „Anschluss der Kläranlagen Geislohe/Neudorf/ Göhren nach Pap-
penheim“ auszuschreiben. Dieser beinhaltet den Umbau der drei Anlagen.  
 

Hinweis: 
Die Auftragssumme der für BA I beauftragen Firma (Leitungsverlegung) beträgt 1,11 Mio. Euro 
brutto, eine Schlussrechnung liegt noch nicht vor, nach aktuellem Stand kann von einer Kosten-
steigerung von ca. 10 % ausgegangen werden.   

 
Die öffentl. Ausschreibung für den BA II ist zwischenzeitlich erfolgt, die Submission fand am 
16.04.2020 statt und brachte folgende Ergebnis: 
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Das Ing. Büro VNI machte hierzu folgenden Vergabevorschlag: 
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Ing. Vulpius teilte bei einer Besprechung am 27.05.2020 mit, dass die Gründe für die Kosten-
steigerung folgende sind: 
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- weitergehende Forderungen des Wasserwirtschaftsamtes ggü. der urspr. Vorentwurfs-

planung/ Kostenschätzung  
- damit einhergehende bauliche und technische Änderungen 
- gestiegene allgemeine Kosten im Baugewerbe innerhalb der letzten 2 Jahre 
- intensivere Erfassung der Einzelposten des Leistungsverzeichnisses (im Gegensatz zur 

Planungsphase) 
 

 
Rechtliche Würdigung 
Die KA Pappenheim, sowie der KAen der Ortsteile dürfen nur betrieben werden, wenn für diese 
eine Betriebserlaubnis des WWA vorliegen.  
 
Der für den weiteren Baufortschritt und damit zur Erfüllung der Auflagen seitens des WWAs 
dringend erforderliche Bauauftrag hätte bereits seit Mitte April 2020 beschlossen und erteilt 
werden können. 
Bedauerlicher Weise fand seit dem keine Sitzung des Stadtrates mehr statt, so dass hier nun 
weitere rund 6 Wochen Verzögerung eingetreten sind. 
 
 
Finanzierung 
Teile des Ausschreibungsinhalts BA II sind nach RZWas2018 Nr. 2.2.3 förderfähig. Eine Förde-
rung nach RZWas2018 Nr. 2.2.3 wird in Höhe von 70% der förderfähigen Kosten gewährt. Die 
voraussichtlichen förderfähigen Kosten belaufen sich auf ca. 797.000 €. 

 
Wortmeldungen:  
Bgm. Gallus erklärt, dass die erste Kostenberechnung zwei Jahre alt ist und viele Punkte hier 
keinen Einfluss fanden. In Zukunft soll die Kostenberechnung nochmals vom Stadtrat beschlos-
sen werden. Der Kläranlagenanschluss muss jedoch gebaut werden, die Kostensteigerung be-
trifft auch hauptsächlich Dinge, auf die die Stadt und auch der Ingenieur keinen Einfluss haben.  
StR Obernöder meint, dass die Kostenschätzung sehr niedrig war, das IB hat später eine neue 
Kostenberechnung geliefert, aufgrund mangelnder Sitzungen konnte diese dem Stadtrat jedoch 
nicht vorgestellt werden. Letztlich ergibt sich „nur“ eine Kostensteigerung von 10 %. Die Maß-
nahme muss aber dringend weitergeführt werden.  
StRin Wurm bemerkt, dass die Beschlussvorlage am Sitzungstag zu letzter Woche komplett ge-
ändert wurde und keine Info hierüber erfolgte. Frau Wurm fehlt eine aufgeschlüsselte Gliede-
rung der Kostenmehrungen, außerdem ist immer wieder von verschiedenen Begriffen die Rede. 
Es ist nicht klar, was überhaupt beschlossen werden soll.  
Bgm. Gallus erläutert, dass die Verwaltung und er gerade in einer Findungsphase sind. Es sind 
auch viele neue Stadträte im Gremium. Die Ursprungsbeschlussvorlage war zu kompliziert, 
weshalb diese nochmals geändert wurde. Die Verwaltung hat ein hohes Fachwissen, eventuell 
müssen hier Beschlussvorlagen einfacher geschrieben und mehr erklärt werden. Der Anschluss 
OT-Kläranlagen ist jedoch schon lange Thema im Stadtrat.  
StR Neulinger fragt, ob die Auflagen des WWA detailgenauer genannt werden können.  
Bgm. Gallus bemerkt, dass das Gesamt-Thema gerne nochmals im Bauausschuss vorgestellt 
werden kann. Es haben sich derzeit durch die Corona-Pandemie viele Themen angestaut, die 
dringend zu beschließen sind.  
StR Otters meint, dass große Projekte aufgelistet und in den Beschlussvorlagen Ergänzungsin-
formationen eingearbeitet werden sollten.  
StR Gallus erklärt, dass die Projektliste hierzu weitergeführt wird, es muss jedoch noch im Detail 
geklärt werden, wie dies passieren kann.  
StRin Seuberth findet die Details sehr wichtig, es muss alles berücksichtigt werden.  
Bgm. Gallus bemerkt, dass es vier wesentliche Punkte gibt, die zur Kostenmehrung führen, dies 
würde aber heute den Rahmen sprengen. In einer Bauausschusssitzung kann dies gemeinsam 
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mit dem Ingenieur nochmals angesprochen werden. Es muss dem Stadtrat aber bewusst sein, 
dass die Erklärung dieser Themen Zeit in Anspruch nehmen wird.  
StRin Pappler findet es gut, dass die Projektliste weitergeführt wird, auch die Erweiterung des 
Ratsinfosystems ist sinnvoll.  
Bgm. Gallus erläutert, dass sich Frau Link zur Erweiterung des Ratsinformationssystems bereits 
Gedanken gemacht hat. Dies muss aber zunächst getestet werden.  
 
Beschluss: 
Der Stadtrat der Stadt Pappenheim beschließt, den Auftrag für den Umbau der Kläranlagen 
Geislohe, Neudorf und Göhren im Rahmen des Gesamtkonzeptes „Anschluss der Kläranlagen 
Geislohe/Neudorf/Göhren nach Pappenheim“ nach erfolgter öffentlicher Ausschreibung und Prü-
fung der Angebote durch das Ing.-Büro VNI an die Firma mit dem wirtschaftlichsten Angebot, 
der Bietergemeinschaft Carl Heuchel GmbH und Co KG, Nördlingen sowie  F. Hüttinger GmbH & 
Co. Bau KG, Geislohe, Pappenheim zum Angebotspreis von 1.754.830,53 € inkl. MwSt. zu ver-
geben.  
Die Verwaltung wird beauftragt den Auftrag schriftlich zu erteilen. 
 
 
Zur Nachverfolgung: 
 

 Ja   Frist:_________________________ 
 

 Nein 
 
Einstimmig beschlossen Ja 17  Nein 0   
 
 
3.16 Straßenunterhalt 2020: Vergabe Auftrag  

 
Bgm. Gallus erklärt, dass die Vergabe zurückgestellt werden sollte, bis die Haushaltsstreichsit-
zung stattfand. Künftig soll auch nicht ein Festbetrag sondern eine ganze Straße festgelegt 
werden.  
 
 
Zurückgestellt  
 
 
3.17 Breitbandausbau Bieswang  

 
Sachverhalt 
Entsprechend dem Willen des Stadtrates soll bei Ausbaumaßnahmen auch eine mögliche Breit-
bandversorgung bis ins Haus (sog. FTTH) vorgesehen werden.  
Seitens der „regulär“ für die Breitbandversorgung zuständigen Versorgungsträger (Telekom, 
Kabel Deutschland u.a.) erfolgt kein eigeninitiativer Ausbau in diese Richtung.  
Konkret wurde hierzu im Zusammenhang mit den Baumaßnahmen im Bereich der Hauptstraße 
Bieswang bei der Telekom angefragt, ob entsprechende Ausbaubestrebungen bestehen. Leider 
ohne entsprechende Ausbaubekundung.  
Daher bedarf es einer Schaffung der Infrastruktur durch die Stadt Pappenheim, um diese dann 
(später) an einen entsprechenden Netzbetreiber zu vermieten oder zu veräußern, damit dieser 
dann entsprechende Bandbreiten zur Verfügung stellt.  
Ergänzung/Änderung 28.05.20:  
In Ochsenhart wurde dies ebenfalls so praktiziert. Die Abwicklung des Verkaufs läuft momen-
tan. Hierzu wird im Stadtrat noch eine Beschlussfassung erfolgen. Durch die Verlegung können 
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den Anliegern FTTH-Lösungen mit entsprechend hohen Bandbreiten angeboten werden. 
Um diese Infrastruktur auch in Bieswang herstellen zu können, ist zunächst eine Planung zu 
erstellen, da die Hauptstraße die „Hauptachse“ der Versorgung Bieswangs darstellt.  
Hierzu wurde mit dem Fachbüro IK-T GmbH aus Regensburg Kontakt aufgenommen, das die 
Stadt Pappenheim bereits beim Ausbau der Breitbandversorgung im Rahmen des Bay. Förder-
programms 2016/17 begleitet hat. Aus diesem Grund wurde auch auf die Einholung eines Ver-
gleichsangebotes verzichtet.  
IK-T bot an die entsprechenden Leistungen Erstellung FTTH-Konzept, Erstellung Ausführungs-
planung, Erstellung Leistungsverzeichnis für Verlegung von Microduct- und Leerrohrsystem, 
Kostenschätzung, Ausführungspläne und Baubegleitung an. Die Tiefbauarbeiten sind von der 
Stadt Pappenheim (über VNI) zu berücksichtigen. 
 
Die Abrechnung erfolgt entsprechend der tatsächlich zu planenden Anschlüsse bzw. der tatsäch-
lichen Ausbaulänge. Aktuell wird von 65 Gebäuden und einer Ausbaulänge von 870 m ausge-
gangen. Aufgrund des Angebots der Fa. IK-T ergibt sich demnach ein Honorar von rd. 7.200 € 
brutto.  
 
Unabhängig hiervon wird aktuell die Erstellung eines Masterplanes für den künftigen Ausbau der 
Breitbandinfrastruktur vorangetrieben.  
Ergänzung 28.05.2020:  
Hierbei handelt es sich um eine Grobplanung, also den ersten Schritt einer Breitbandausbaupla-
nung, um z.B. folgende Fragen zu klären: Wo befindet sich die Anschlussstelle? Welche Straßen 
werden versorgt? 
Wenn in einem Straßenzug dann konkret eine Baumaßnahme ansteht, kann auf diese Planun-
gen aufgebaut werden und die Details im Schritt 2 (genaue Länge und Lage der Rohrleitungen, 
Anzahl der Hausanschlüsse usw.) weiter geplant werden.  
Für den Masterplan stehen Bundesmittel zur Verfügung, die Planungskosten für die Erstellung 
eines solchen mit bis zu 50.000 € abdecken. Allerdings wurde die Förderung noch nicht bean-
tragt und bewilligt, somit kommt die Förderung für Bieswang wohl nicht zum Tragen. Es wäre 
ohnehin nur die Erstellung der Grobplanung (Schritt 1) mit Kosten von rd. 4.200 € förderfähig. 
Ausführungsplanung und Bauausführung (Detailplanung Schritt 2) können nicht über die Mas-
terplan-Förderung bezuschusst werden. 
Die Fa. IK-T hat jedoch signalisiert, dass bei geringer zeitlicher Diskrepanz zwischen der Pla-
nung Bieswang und der Erstellung des Masterplanes Einsparungen beim Planungshonorar von 
Bieswang erzielt werden können. 
 
Um den zeitlichen Ablauf in Bieswang jedoch nicht zu gefährden, wird vorgeschlagen die Pla-
nungsleistungen für die Hauptstraße, unabhängig von der Erstellung eines Masterplanes zu ver-
geben und die Planungen weiter voranzutreiben.  
 
Rechtliche Würdigung 
 
Finanzierung 
Haushalt 2020 
 
Wortmeldungen:  
Bgm. Gallus erklärt, dass die Stadt hier sogar eventuell ein Plus macht, da die Breitbandversor-
gung eigentlich nicht Aufgabe der Stadt ist, sondern des Betreibers.  
StRin Pappler ist grundsätzlich für den Breitbandausbau, der zur Daseinsvorsorge zählt. Aller-
dings muss auch der immense Zeitaufwand an Verwaltungsarbeit und eventuell Zinsen mit an 
den Betreiber verrechnet werden.  
StR Otters bemerkt, dass der Beschluss heute nur umsetzt, was sowieso längst im Stadtrat ge-
fordert wird. Wichtig ist jedoch auch der Masterplan, um die gesamte Kommune zu berücksich-



04. Sitzung des Stadtrates vom 28.05.2020 Seite 42 
 

tigen. Auch die Fördermöglichkeiten sind zu prüfen. Mittlerweile sind auch regionale Anbieter 
am Markt. Gerade in der jetzigen Zeit dürfte jeder gespürt haben, wie wichtig der Breitband-
ausbau war und nach wie vor ist. Der Masterplan wird jedoch nochmals separat vom Stadtrat 
beschlossen, es fanden lediglich Vorgespräche mit der Firma IK-T statt. Heute wird lediglich der 
Auftrag in Bieswang an IK-T vergeben. Einige Leistungen von IK-T können vielleicht auch schon 
aus der Dorferneuerung gezogen werden, z.B. Pläne etc. Hier sollte nochmals nachgefragt wer-
den, ob es Überschneidungen gibt, um Kosten bezüglich einer Doppelarbeit zu sparen.  
StR Gallus bemerkt, dass Fr. Pfahler als Sachbearbeiterin die Firma IK-T vorgeschlagen hat, da 
gute Erfahrungen gemacht wurden. Grundsätzlich ist die Stadt jedoch frei und kann auch ande-
re Angebote einholen. Es wurde 2016 eine klare Ansage gemacht. 100 Mbits sind das Ziel, das 
kann nur mit FTTH bis ins Haus gelingen. Der Breitbandausbau sollte deshalb gezielt vorange-
trieben werden.  
 
Beschluss: 
Der Stadtrat der Stadt Pappenheim beschließt den Auftrag für die Erstellung einer FTTH-Grob- 
und Ausführungsplanung für den Bereich der Hauptstraße Bieswang“ gem. Angebot vom 
20.05.2020 an die Firma IK-T Gesellschaft für den Einsatz Innovativer Kommunikations-
Technologien mbH, Regensburg zum Angebotspreis von rd. 7.200 € brutto zu vergeben.  
 

 
 
 
Einstimmig beschlossen Ja 17  Nein 0   
 
 

4 
Feuerwehrwesen: Bestätigung Kommandant und Stellvertreter 
FFW Zimmern und FFW Osterdorf nach erfolgter Wahl 

 

 
Sachverhalt 
Die Wahl des Feuerwehrkommandanten sowie dessen Stellvertreters der FFW Zimmern fand am 
10.01.2020 im Gasthof Hollerstein in Zimmern statt. 
 
Das Wahlergebnis: 
 

 bisher neu 

Feuerwehrkommandant Philipp Engeler Thomas Deffner 

Stv. Feuerwehrkommandant Thomas Deffner Stefan Scharinger 

 
Der stellvertretende Feuerwehrkommandant Stefan Scharinger muss die nach den Richtlinien 
des Bayer. Feuerwehrgesetzes vorgeschriebenen Lehrgänge „Gruppenführer“ und „Leiter einer 
Feuerwehr“ ablegen. Diese Lehrgänge sind binnen eines Jahres zu besuchen.  
Herr Scharinger bestätigte per E-Mail, dass er sich zeitnah bei den Seminaren bewerben werde. 
 
 
Die Wahl des Feuerwehrkommandanten sowie dessen Stellvertreters der FFW Osterdorf fand 
am 27.01.2020 im Dorfgemeinschaftshaus in Osterdorf statt. 
 
 
Das Wahlergebnis: 
 

 bisher neu 

Feuerwehrkommandant Stefan Just Florian Burggraf 

Stv. Feuerwehrkommandant Andreas Stettinger Andreas Stettinger 
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Feuerwehrkommandant Florian Burggraf hat die beiden benötigten Seminare „Gruppenführer“ 
und „Leiter einer Feuerwehr“ bereits erfolgreich abgeschlossen. 
 
Rechtliche Würdigung 
 
Gemäß dem Bayer. Feuerwehrgesetz sind die Gewählten von der Stadt Pappenheim zu bestäti-
gen. 
 
Finanzierung 
 
 
 
 
Beschluss: 
Bei der Dienstversammlung der FFW Zimmern am 10.01.2020 wurden gewählt: 
 
-Feuerwehrkommandant Zimmern:  Thomas Deffner 
-stv. Feuerwehrkommandant:   Stefan Scharinger 
 
Bei der Dienstversammlung der FFW Osterdorf am 27.01.2020 wurden gewählt: 
 
-Feuerwehrkommandant Osterdorf:  Florian Burggraf 
-stv. Feuerwehrkommandant:   Andreas Stettinger 
 
 
 
 
Einstimmig beschlossen Ja 17  Nein 0   
 
 
5 Dorferneuerung Bieswang  

 
  
 
 

5.1 
Antrag von Hr. StR Hönig vom 10.03.2020 auf Berichterstattung 
zum Sachstand der DE Bieswang 

 

 
Sachverhalt 

Stadtrat Hönig stellte mit E-Mail vom 10.03.2020 folgenden Antrag: 

Stadtratssitzung am 26.03.2020 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Sinn, 
 
ich bitte nachfolgend formulierten Antrag auf Berichterstattung zum weiteren Verlauf der 
Baumaßnahme in der Hauptstraße auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung zu nehmen und 
natürlich auch zu behandeln. 
 
Ausgangslage: Im vergangenen Jahr wurde der Hauptkanal und die Wasserleitung einschließ-
lich der jeweiligen Anschlüsse erneuert. Kurz vor Weihnachten waren die entsprechenden Ar-
beiten beendet und die Baustelle geräumt. 
Die Fahrbahnaufschlüsse wurden sinnvollerweise aus Kostengründen nicht geteert, sondern 
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nur behelfsmäßig mit Mineralbeton aufgefüllt und geebnet, sodass der Anliegerverkehr bei 
vernünftigem Tempo hätte stattfinden können. Nicht angepasste Geschwindigkeit der durch-
fahrenden Fahrzeuge aber führte zu unzähligen Schlaglöchern und die niederschlagsreiche 
milde Witterung trug dazu bei, dass die Fahrbahn oft tagelang einer gelben Schlammlache 
glich. Klagen der Anwohner hielten sich dennoch in Grenzen, es sollte ja im Frühjahr mit der 
Baumaßnahme, sprich mit der Neugestaltung der Fahrbahn und der Seitenstreifen durch das 
Amt für Ländliche Entwicklung (ALE) weitergehen. 
Inzwischen ist es fast Mitte März und seitens der Stadt kommen keine Signale zur weiteren 
Entwicklung. Gerüchterweise hört man im Dorf, dass vor September 2020 nichts geschieht, 
was natürlich sehr befremdlich wäre. Um Klarheit zu schaffen bitte ich Sie, Herr Bürgermeis-
ter, in der nächsten Sitzung darüber Auskunft zu geben, wie sich die Dinge wirklich darstellen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
   Friedrich Hönig 

 
Folgende Informationen zum Antrag von Hr. Hönig und zum Sachstand bzw. der Historie: 
 
In der letzten Sitzung der Teilnehmergemeinschaft Anfang November 2019 wurde folgender 
zeitlicher Ablauf vom Amt für Ländliche Entwicklung (ALE), als Bauherr der Dorferneuerung 
skizziert. 
Beteiligung TöB (Träger öffentlicher Belange) zur Planung   4 Wochen 
Genehmigung der Planung durch das ALE     2 Wochen 
Vereinbarung zur Kostentragung      5 Wochen 
Somit hätte die Kostenvereinbarung mit der Stadt Pappenheim im Frühjahr (Februar/März) ab-
geschlossen und die Bauarbeiten dann ausgeschrieben und im Juni/Juli begonnen werden sol-
len.  
Auf Nachfrage teilte das ALE immer wieder mit, dass die Planungen im Hause laufen und die 
Vereinbarung zwischen Stadt und Amt zur Kostenbeteiligung erarbeitet werde. Es fanden dann 
wohl noch Anpassungen der Planung zwischen ALE und dem beauftragten Ingenieurbüro VNI 
statt, sodass das ALE Mitte Februar die Genehmigung der Planung einleiten wollte.  
Aufgrund erneuter Anfrage der Stadt Pappenheim Ende Februar teilte das ALE dann am 
09.03.20 mit, dass das ALE/die Teilnehmergemeinschaft für den Bereich der Staatsstraße nicht 
als Bauherr fungieren dürfte. Aufgrund behördeninterner Vorgaben kann keine Koordination der 
Ausschreibung, Ausführung und Bauleitung durch das ALE übernommen werden. Dies war bis 
dato neu bzw. es stand bis dorthin außer Frage, dass dies durch das ALE/TG erfolgen wird. Ei-
gentlich war ein gemeinsamer Termin für den 26.03.20 zur Klärung der Thematik anberaumt, 
der jedoch wegen Corona abgesagt wurde, sodass das Thema telefonisch geklärt wurde. Zu-
sammenfassung der Thematik: 
 
Kanal 
                Kanalbaumaßnahme in Zuständigkeit Stadt; weiter beauftragt VNI 
                Vereinbarung mit Staatl. BA über Wiederherstellung -> soweit klar 
 
Gehwege 
                Maßnahme der TG 
                Vereinbarung mit Stadt über Kostenteilung 
 
Staatsstraße 

Maßnahme des Staatl. BA; keine Koordination durch TG/ALE mgl. ; Ausschreibung 
der Ing.Leistungen? 

                Reststreifen aus Kanal stellt Stadt wieder her gem. Vereinbarung 
                Bereich Bord stellt TG wieder her 
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                Genehmigung, Ausführung und Bauleitung kann nicht über TG koordiniert 
                werden. Ggf. übernimmt dies (teils) Stadt Pappenheim nach entsprechender         
                Vereinbarung mit Staatl. BA.  
 
Zwischenzeitlich konnten wir auch die vergaberechtliche Problematik klären, da im Raum stand, 
dass die Ing. Leistungen für den (Rest-)Bereich Staatsstraße auszuschreiben wären. Dies ist 
nun jedoch nicht notwendig, sodass von der Stadt für den Bereich Staatsstraße nun auch das 
Ing. Büro VNI beauftragt werden kann, das auch die DE-Maßnahme und den Kanalbau betreut.  
Zwischen Stadt und Staatlichem Bauamt wird dann eine sog. OD-Vereinbarung geschlossen 
(Beschlussfassung in einer der kommenden Sitzung geplant; Entwurf liegt seit 20.05.20 vor).  
Aktuell hat die TG die Beteiligung der Träger öffentlicher Belange eingeleitet. Im Rahmen des-
sen wurde auch die Stadt Pappenheim um Stellungnahme gebeten (s. nachfolgender Punkt).  
Am 20.05.2020 fand ein Besprechungstermin mit allen Beteiligten statt. Dabei wurde die Pla-
nung nochmals im Detail unter Berücksichtigung der Anmerkungen des Staatlichen Bauamtes 
besprochen (s. nachfolgender Punkt). Einige Punkte sind im Vorstand der Teilnehmergemein-
schaft der Dorferneuerung als Maßnahmen zu klären. 
Zum weiteren Fortschreiten der Maßnahme wurde vereinbart, dass eine Sitzung des Vorstands 
der TG im Juni stattfinden soll, um die Planung final abzustimmen. Dann wird die Genehmigung 
durch das Amt für ländliche Entwicklung eingeholt und die Vergabe vorbereitet, sodass die Aus-
schreibung im Herbst 2020 erfolgen kann. Die Baumaßnahme soll dann im Frühjahr 2021 be-
ginnen.  
 
Rechtliche Würdigung 
-/- 
 
Finanzierung 
-/- 
 
Zur Kenntnis genommen  
 
 

5.2 
DE Bieswang - Aufstellung eines Planes über die gemeinschaft-
lichen und öffentlichen Anlagen - Entwurfsplanung Hauptstraße 
- Anhörung der Stadt Pappenheim 

 

 
Sachverhalt 
Der Vorstand der Teilnehmergemeinschaft Bieswang 2 (kurz: TG) plant die Ausführung der in 
Anlage aufgeführten Maßnahme im Bereich der Hauptstraße in Bieswang.  
 
Im Wesentlichen beinhaltet die Maßnahme folgendes (ausführliche Beschreibungen können 
dem beigefügten Erläuterungsbericht entnommen werden):  
 

- Ausbau der Gehwege längs der Hauptstraße 
Künftig wird es einen durchgehenden Gehweg entlang der nördlichen Häuserreihe ge-
ben. Der bestehende Gehweg im Süden wird nur teilweise insbesondere im Bereich der 
Zufahrten befestigt und im Übrigen zur Grünfläche. Die Grundstückszufahrten werden 
angeglichen. Gehweg und Grundstückszufahrten werden in Betonpflaster hergestellt. 
Der Gehweg wird im Bereich der Einmündungen Kirchengasse priorisiert durchgezogen, 
um dem fußläufigen Verkehr Vorrang zu gewähren.  

- Verringerung der Breite der Staatsstraße 
Um die Regelbreite der Gehwege von 1,5 m zu erhalten wird die Fahrbahnbreite der 
Staatsstraße von 6,5 m auf 6,3 m verringert. 

- Vor dem Anwesen Hauptstraße 15 (ehem. Sparkasse) ist eine öffentliche Längspark-
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bucht mit zwei Plätzen und Begrünung geplant. Die genaue Gestaltung soll im Vorstand 
der TG nochmals besprochen werden. 

- Die vorhandene Bushaltestelle soll neugestaltet werden. Es wird ein sog. Kasseler-
Sonderbord (Beispieldarstellung s. Bild unten) eingebaut, um einen barrierefreien Bus-
einstieg zu ermöglichen. 

 
Dies ist Fördervoraussetzung für die Dorferneuerung und Forderung des Staatl. Bauam-
tes. In diesem Zusammenhang wird auch das Buswartehäuschen mit Umgriff umgestal-
tet.  

- Ausbau des Einmündungsbereichs der Weißenburger Straße 
Zur Verbesserung der Einmündungssituation ist hier eine senkrecht zur Achse der 
Staatsstraße verlaufende Trassierung geplant. Der Gehweg im Norden wird durch eine 
befahrbare Pflasterfläche und Baumpflanzungen mit Begrünung von der Fahrbahn abge-
rückt. 

- Ausbau Sportplatzweg 
Der Sportplatzweg wird auf einer Länge von ca. 63 m ab der Staatsstraße ausgebaut. 
Der am rechten Fahrbahnrand an der Einmündung in die Staatsstraße bestehende ort-
bildprägende Lindenbaum bleibt erhalten. 

- Verbesserung der Knotensituation Rosengasse/Sportplatzweg/Staatsstraße  
Bisher asphaltierte Bereiche werden entsiegelt und begrünt. Im Norden wird ein 1,5 m 
breiter Gehweg zur Verbindung von Rosengasse und Sportplatzweg errichtet.  

- Neugestaltung ehem. Löschwasserreserve Sportplatzweg 
Der ehem. Löschwasserbehälter wird abgebrochen, renaturiert und als Sitzecke mit 
Baumpflanzung neugestaltet.  

- Niveauanhebung im Bereich Rosengasse/Sportplatzweg/Hauptstraße 
Auf Anregung des Staatl. Bauamts ist angedacht das Straßenniveau in diesen Bereichen 
zu heben, um die Anbindung an die übrigen Bereiche (Hofzufahrten, Straßenbestand) zu 
verbessern. Dies ist Maßnahme des Straßenbaulastträgers (Staatliches Bauamt). 

 
Wie bereits in der vorherigen Beschlussvorlage zum Sachstand erläutert, ist die nun vorliegende 
Planung in einigen Details (u.a. Details zur Ausgestaltung, Barrierefreiheit, taktile Elemente) 
nochmals im Vorstand der Teilnehmergemeinschaft abzustimmen. Hier können sich insoweit 
noch Änderungen ergeben. 
Die Stadt Pappenheim ist als Mitglied der Teilnehmergemeinschaft, vertreten durch Bgm. Gal-
lus, in diese Abstimmungen eingebunden. Dennoch wird vorgeschlagen die dann schlussendli-
che Planung nochmals im Stadtrat vorzustellen und zu behandeln (Herbst 2020). 
Im Rahmen der aktuell laufenden förmlichen Beteiligung der Träger öffentlicher Belange, kön-
nen ebenfalls Anregungen vorgebracht werden, die im Vorstand der TG dann besprochen wer-
den.  

 
 
Rechtliche Würdigung 
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-/- 
 
 
Finanzierung 
Haushalt 2020 
Finanzplanung 2021 
 
Wortmeldungen:  
Bgm. Gallus stellt die einzelnen Pläne kurz vor.  
Die Verbesserungsvorschläge des Gremiums werden im Beschluss zusammengefasst.  
 
Zur Anmerkung von StR Obernöder, ob die Bushaltestelle auf die gegenüberliegende Seite ver-
legt werden kann, entgegnet Bgm. Gallus, dass die Mehrheit der Kinder von dieser Seite 
kommt. Außerdem kann der Bus hier besser anfahren.  
StR Kiermeyer ergänzt, dass es in Bieswang zwei Bushaltestellen gibt und immer Kinder über 
die Straße müssen. Das Hinfahren des Busses ist an der geplanten Stelle besser.  
 
Beschluss: 
Der Stadtrat der Stadt Pappenheim beschließt zum Anhörungsverfahren zur Aufstellung eines 
Planes über die gemeinschaftlichen und öffentlichen Anlagen im Verfahren der Dorferneuerung 
Bieswang 2 gem. Schreiben vom 22.04.2020 als Träger öffentlicher Belange  
folgende Einwendungen zu erheben und/oder Anregungen zu machen: 
 

 Der Gehweg an der Kreuzung Rosengasse/Hauptstraße/Sportplatzweg sollte hinter den 
beiden Bäumen laufen, um die Fußgänger zu schützen (Anmerkung StRin Wurm) 

 Es sollte überlegt werden, ob die Bushaltestelle auf die gegenüberliegende Seite verlegt 
werden kann, da die Kinder sonst die Straße überqueren müssen (Anmerkung StR 
Obernöder) 

 Beim Einbau des Granits ist darauf zu achten, dass gesägter Granit und kein gebroche-
ner Granit beschafft werden (Anmerkung StR Hönig) 

 Beim großen Baum am Beginn des Sportplatzweges ist eine Lösung bezüglich der Ver-
längerung des Gehwegs anzudenken, evtl. über das Grundstück, um die gefährliche 
Straßenüberquerung an der Knickstelle der Straße zu vermeiden und diese weiter nach 
oben in den Sportplatzweg zu versetzen (Anmerkung StR Otters) 

 
Die nach erneuter Abstimmung im Vorstand der TG erarbeitete Planung ist dem Stadtrat der 
Stadt Pappenheim vor Ausschreibung der Arbeiten vorzustellen.  
 
 
 
 
 
 
 
Einstimmig beschlossen Ja 17  Nein 0   
 
 

6 
Kanalsanierung Bieswang: Grundsatzentscheidung über weite-
res Vorgehen in Bezug auf derzeit in Schotterbauweise verfüllte 
Trassen der Leitungsgräben bis zum Baubeginn der DE Arbeiten 

 

 
Sachverhalt 
Die Baustelle „Kanal- u. Wasserleitungssanierung Hauptstraße Bieswang“ fand Ende 2019 ihren 
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Abschluss. Bei den Jour-Fix-Besprechungen und bei Besichtigungen vor Ort (u. a. mit den Ver-
tretern des Staatlichen Bauamtes, des Amtes für ländliche Entwicklung und den Vertretern der 
Vorstandschaft der Teilnehmergemeinschaft Dorferneuerung) ging es um die wichtige Frage, ob 
die verfüllten Kanal- und Wasserleitungsgräben über den Winter bzw. bis zum Beginn der Bau-
maßnahme Dorferneuerung Bieswang in Schotterbauweise belassen werden oder ob diese pro-
visorisch asphaltiert werden. Das Ing.-Büro VNI bezifferte die mögliche Ersparnis einer Nichtas-
phaltierung auf 100.000 Euro brutto. Im Ergebnis wurde nur eine kurze Strecke von ca. 60 Me-
ter provisorisch asphaltiert (um die Achse Weißenburger Straße – Stelzergasse – Industriegebiet 
wenigstens vernünftig befahren zu können), der Rest im Hinblick auf die anstehende Dorfer-
neuerungsmaßnahme und das Einsparungspotential in Schotterbauweise belassen.  
Glücklicherweise hatte man einen äußerst milden Winter, sodass im Rahmen des Winterdienstes 
die Ortsdurchfahrt (von den Anliegern und Einheimischen) einigermaßen befahrbar war und in 
überschaubarer Art und Weise in Mitleidenschaft gezogen wurde.  
Der Beginn der Dorferneuerungsmaßnahme verzögert sich. Im Rahmen einer Dorferneuerungs-
besprechung, die am 20.05.2020 im Rathaus stattfand, konnte die wichtige Erkenntnis gewon-
nen werden, dass die Dorferneuerung baulich nicht mehr im Jahr 2020 starten wird.  
Durch den sehr trockenen April ist die Ortsdurchfahrt zu einer Straße avanciert, die sehr viel 
Staub aufwirbelt. Die Anwohner haben sich bei der Stadt Pappenheim und beim alten und neu-
en Bürgermeister massiv über die Belästigungen beschwert. In einem ersten Schritt wurden an 
zwei neuralgischen Stellen die Sperrböcke quer über die gesamte Fahrbahn platziert, um ein 
unnötiges Befahren (von Auswärtigen) zu unterbinden. Die Maßnahme hat Wirkung gezeigt. 
Allerdings ersetzt sie nicht eine etwaige provisorische Asphaltierung der Hauptstraße samt den 
seitlichen Anschlüssen.  
Wählt man jetzt keine provisorische Asphaltierung, würde neben dem „staubigen Sommer“ noch 
eine weitere Winterperiode ins Land ziehen und überbrückt werden.   
Zudem hat das Landratsamt Weißenburg-Gunzenhausen, welches für die Ausstellung der ver-
kehrsrechtlichen Anordnung zuständig ist, der Stadt Pappenheim gegenüber erklärt, dass sie 
einer weiteren Sperrung der Ortsdurchfahrt (über den 31.05.2020 hinaus) nicht zustimmt. Eine 
Sperrung ohne Baustelle ist auf Dauer nicht möglich.  
Die Verwaltung hat inzwischen Angebote für eine provisorische Asphaltierung eingeholt. Es 
wurden mehrere Firmen aus der Umgebung um eine Angebotsabgabe gebeten.  
Bis zur Erstellung der Sitzungsvorlage gingen vier Angebote ein.  
Der Inhalt der Ausschreibung lautet wie folgt: Auskofferung der Schotterflächen auf einer Tiefe 
von 5 cm, Zwischenlagerung, Planum für Asphaltierung erstellen, 5 cm Asphalttragdeckschicht 
einbauen sowie Provisorium wieder ausbauen und entsorgen (wobei dann zu überlegen wäre, 
ob man das Material an anderer Stelle in Bieswang oder im Stadtgebiet wieder als Fräsmaterial 
einbaut).   
Gem. Berechnung des Ing.-Büros VNI beträgt die Summe der Schotterflächen ca. 3.267 m2. 
Davon entfallen 1.869 m2 auf die Stadt Pappenheim (Kanal) sowie 1.398 m2 auf den Zweckver-
band Wasserversorgung links der Altmühl (Wasserleitung). Der Zweckverband hat gegenüber 
Ersten Bürgermeister Gallus erklärt, dass er mit der anteiligen Kostentragung einverstanden ist 
und sich entsprechend beteiligen wird. Der städtische Anteil an der Gesamtauftragssumme ver-
ringert sich entsprechend.  
Das günstigste Angebot ging von Anbieter 1 mit einer Gesamtsumme von 66.121,99 € brutto 
ein. Auflage der Stadt beim Anschreiben war, dass – sollte die Maßnahme vom Stadtrat be-
schlossen werden – eine zügige Umsetzung Ende Mai/Anfang Juni vorausgesetzt wird und die 
Arbeiten auch in einem Zug durchgeführt werden.  
 
 
Rechtliche Würdigung 
Die Stadt Pappenheim sowie der Zweckverband Wasserversorgung Bieswang haben ihre Ver-
sorgungsleitungen in der Staatsstraße 2387 verlegt und sind verpflichtet, die Oberflächen wie-
der ordnungsmäßig herzustellen.  
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Finanzierung 
Die Mittel sind mit Beschlussfassung im Haushalt 2020 bereit zu stellen. Vor Auftragsvergabe 
sollte eine Vereinbarung zur Kostenteilung mit dem Wasserzweckverband links der Altmühl ge-
schlossen werden. 
 
Wortmeldungen: 
Bgm. Gallus erklärt, dass die Dorferneuerung in diesem Jahr nicht mehr startet und im Frühjahr 
2021 dann auch erst mit den Gehwegen begonnen wird. Die Stadt würde sich die Kosten gerne 
sparen, jedoch ist dies nicht zumutbar. Der WZV links der Altmühl beteiligt sich an den Kosten. 
Es wurden verschiedene Varianten geprüft (Mineralbeton, Kaltasphalt, gesamte Asphaltierung).  
Bgm. Gallus zeigt einige Bilder der aktuellen Situation in der Hauptstraße (siehe Anlage).  
StRin Seuberth fragt, warum die Straße überhaupt geöffnet werden darf, wenn solche Schäden 
vorhanden sind.  
Bgm. Gallus entgegnet, dass die Verkehrssicherungspflicht bei der Stadt liegt.  
StRin Weddige fragt, wer Anbieter 1 ist.  
Herr Eberle antwortet, dass die Firma Pusch-Bau aus Kinding den Auftrag erhalten wird.  
Bgm. Gallus bemerkt, dass die Asphaltierung ganz einfach gehalten wird, die Gehwege werden 
nicht asphaltiert, es wird nur eine 5 cm Deckschicht aufgebracht. Der Vorteil besteht darin, dass 
das Material dann ohne Beprobung wiederverwendet werden kann.  
StRin Pappler sieht, dass hier viele Lösungsansätze geprüft wurden, im Ergebnis kommt man 
aber nicht um die Asphaltierung rum.  
StR Knoll fragt, ob der Anbieter den zeitlichen Rahmen erfüllen kann.  
Bgm. Gallus erklärt, dass dies Bedingung des Angebots war.  
 
Beschluss: 
Der Stadtrat der Stadt Pappenheim beschließt, die derzeit in Schotterbauweise vorhandenen 
Kanal- und Wasserleitungsgräben in der Hauptstraße Bieswang sowie den seitlichen Straßenan-
schlüssen umgehend provisorisch zu asphaltieren. Gem. erfolgter Angebotseinholung wird der 
Firma mit dem wirtschaftlichsten Angebot, „Firma Pusch-Bau aus Kinding“, ein entsprechender 
Auftrag zum Angebotspreis von 66.121,99 € € brutto erteilt. Die den Zweckverband Wasserver-
sorgung links der Altmühl betreffende Fläche für die Wasserleitungsgräben ist diesem anteilig in 
Rechnung zu stellen.  
Die Kostenaufteilung Stadt Pappenheim / Zweckverband Wasserversorgung sieht demnach wie 
folgt aus: 

a) Stadt Pappenheim: rd. 37.800 € 
b) Zweckverband: rd. 28.300 € 

Bürgermeister Gallus wird ermächtigt, einen entsprechenden Auftrag umgehend nach der Be-
schlussfassung zu vergeben.  
 
 
 
 
 
Einstimmig beschlossen Ja 17  Nein 0   
 
 
7 Bauhof  
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7.1 
Ersatzbeschaffung für den städtischen Geländewagen „Galop-
per“ des Herstellers Hyundai Precision 

 

 
Sachverhalt 
Die Hauptuntersuchung für den städtischen Geländewagen „Galopper“ war bis Januar 2020 
fällig. Der Zustand des Wagens wurde vorab in einer Werkstatt überprüft. Es wurden mehrere 
verschiedene Reparaturen empfohlen, deren Kosten den Gesamtwert des Wagens weit über-
steigen. Da der Zustand des Wagens ohne Reparaturen nicht mehr den Sicherheitsbestimmun-
gen entspricht, wurde der Wagen abgemeldet. Daher empfiehlt die Verwaltung eine schnellst-
mögliche Ersatzbeschaffung. Der Wagen soll, wie bisher, hauptsächlich der Nutzung durch den 
städtischen Hausmeister und Bauhof dienen. Der Wagen sollte bestimmte Beschaffenheiten 
vorweisen. Es wäre ein Wagen mit Allradantrieb, Anhängerkupplung und ausreichendem Stau-
raum erforderlich. Dadurch empfiehlt sich die Anschaffung eines Kleintransporters (z.B. VW 
Caddy oder ein Modell gleicher Bauart). Aufgrund der Wirtschaftlichkeit sollte ein Gebrauchtwa-
gen angeschafft werden. 
 
Rechtliche Würdigung 
 
 
 
Finanzierung 
Im Haushalt 2020 sind Mittel zur Beschaffung des Ersatzfahrzeugs bereit zu stellen. Aufgrund 
der Anforderung, Wirtschaftlichkeit und der aktuellen Finanzlage sollte der Kaufpreis 10.000 € 
nicht übersteigen. 
 
Wortmeldungen:  
Bgm. Gallus erklärt, dass der Bauhofreferent, Herr Bickel und Herr Hüttinger das Auto aussu-
chen sollen.  
StR Satzinger bemerkt, dass das Auto Stauraum und Allradantrieb benötigt, damit die Verwen-
dung vielseitig bleibt. Außerdem braucht Herr Bickel den Allradantrieb für die Wanderwege.  
 
Beschluss: 
Der Stadtrat der Stadt Pappenheim beschließt die Anschaffung eines Ersatzfahrzeugs für den 
städtischen Geländewagen „Galopper“ des Herstellers Hyundai. Der Kaufpreis soll den Betrag 
von 10.000 € nicht übersteigen. Kaufangebote sind einzuholen. Erster Bürgermeister Gallus wird 
ermächtigt den Kaufvertrag mit dem wirtschaftlich Bestbietenden zu schließen. Die Mittel sind 
im Haushalt 2020 bereit zu stellen. 
 
 
 
Einstimmig beschlossen Ja 17  Nein 0   
 
"Unser soziales Bayern - wir helfen zusammen" Vorschläge  

 

Bgm. Gallus erklärt, dass ein Schreiben des Landkreises vorliegt, dass im Rahmen des Pro-
gramms „Unser soziales Bayern – wir helfen zusammen“ Vereine bzw. Vereinigungen in Alt-
mühlfranken Unterstützung erhalten, die insbesondere in der Krise z.B. Nachbarschaftshilfe an-
geboten haben.  
Bisher sind die TSG Pappenheim und die ELJ Osterdorf bekannt.  
Bgm. Gallus bittet alle Stadträte um Mitteilung, wenn noch weitere Vereinigungen dies angebo-
ten haben.  
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Bahnunterführung Pappenheim - aktueller Sachstand  

 

Bgm. Gallus erklärt, dass er die stehende Baustelle an der Bahnunterführung in Niederpappen-
heim beim Landrat angemahnt hat. Derzeit ist eine Öffnung nicht möglich, da noch Schäden am 
Bauwerk vorhanden sind. Es wurde sich nun auf eine Lösung geeinigt und die Straße schnellst-
möglich geöffnet. Laut Landkreis ist eine Öffnung derzeit nicht möglich, da die alte Unterfüh-
rung nicht groß genug ist, weil mindestens eine Straßenbreite von 2,75 m und ein Notgehweg 
von 1 m vorhanden sein muss.  
Es fand hierzu ein Ortstermin statt, bei dem die Stadt allerdings nicht eingebunden war. Es wird 
hier dringend nochmal ein Ortstermin angestrebt, um eine Öffnung zu erzielen.  
 
 
  
 
vhs-Konzept  

 

Bgm. Gallus erklärt, dass ein neues vhs-Konzept erarbeitet werden soll. Hierzu soll ein Zweck-
verband gegründet werden, der Absichtsbeschluss wurde im November 2019 gefasst. Aktuell 
laufen die Beratungen, es wurde hier von Seiten der Stadt Pappenheim vorgebracht, dass un-
bedingt das EHP eingebaut werden soll. Eine Bedarfsanalyse läuft derzeit, der nächste Schritt ist 
die Gründung des Zweckverbands inklusive Satzung, dies wird voraussichtlich aber erst 2021 
erfolgen.  
 
 
  
 
Absage des Volksfestes 2020  

 

Bgm. Gallus gibt bekannt, dass das Volksfest 2020 aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt 
werden muss.  
 
 
  
 
Freibaderöffnung am 08.06.2020  

 

Bgm. Gallus erklärt, dass die Freibaderöffnung für den 08.06.2020 geplant ist. Die Auflagen sind 
noch nicht bekannt. Es müssen ggf. höhere Kosten aufgrund vermehrter Reinigung und auch 
weniger zugelassener Besucherzahlen eingeplant werden.  
 
 
  
 
20. Geburtstag StR Schleußinger  

 

Bgm. Gallus gratuliert StR Schleußinger nachträglich zu seinem 20. Geburtstag im Namen des 
gesamten Gremiums. Er überreicht ihm ein kleines Geschenk.  
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Mit Dank für die gute Mitarbeit schließt  Florian Gallus um 21:42 Uhr die öffentliche 04. Sitzung 
des Stadtrates. 
 
 
 
 
 
 

Florian Gallus    Jana Link 
    Schriftführung 
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